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Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind15, und den Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht16, der Kurzzusam-
menfassung der wichtigsten Feststellungen und Schlussfolge-
rungen in den Berichten des Rates der Rechnungsprüfer17, der
Berichte des Generalsekretärs über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zum Rechnungsab-
schluss der Vereinten Nationen für den am 31. Dezember
2007 abgelaufenen Zweijahreszeitraum, über den Sanie-
rungsgesamtplan für das am 31. Dezember 2007 abgelaufene
Jahr und über die Rechnungsabschlüsse der Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen für die am 31. Dezember
2007 abgelaufene Finanzperiode18 und des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen19,

1. nimmt die Finanzberichte und geprüften Rechnungs-
abschlüsse sowie die Berichte und Bestätigungsvermerke des
Rates der Rechnungsprüfer zu den genannten Organisatio-
nen2-16 an;

2. billigt die Empfehlungen und Schlussfolgerungen in
den Berichten des Rates der Rechnungsprüfer;

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen
in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen19 an;

4. betont, dass der Rat der Rechnungsprüfer völlig un-
abhängig und alleine für die Durchführung der Rechnungs-
prüfung verantwortlich ist;

5. beschließt, die Berichte des Rates der Rechnungs-
prüfer über den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda
und den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien unter den jeweiligen die Strafgerichtshöfe be-
treffenden Tagesordnungspunkten weiter zu behandeln;

6. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die hohe Qua-
lität seiner Berichte, insbesondere in Bezug auf seine Stel-
lungnahmen zur Verwaltung der Ressourcen und zur Verbes-
serung der formalen Gestaltung der Rechnungsabschlüsse;

7. verweist auf die Satzung der Kommission für den in-
ternationalen öffentlichen Dienst20 und die zentrale Rolle, die
der Kommission und der Generalversammlung bei der Rege-

lung und Koordinierung der Beschäftigungsbedingungen des
Gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen zukommt;

8. verweist außerdem auf ihre Resolution 61/233 B, in
der sie erneut erklärte, dass die Frage der noch ausstehenden
Beiträge eine in die Zuständigkeit der Generalversammlung
fallende politische Frage ist, und fordert alle Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge vollständig und pünktlich entrichtet werden;

9. betont, dass Bedienstete auch künftig unter strikter
Einhaltung des Artikels 101 der Charta der Vereinten Natio-
nen sowie gemäß den einschlägigen Bestimmungen ihrer Re-
solutionen eingestellt werden müssen;

10. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten
Nationen für den am 31. Dezember 2007 abgelaufenen Zwei-
jahreszeitraum, über den Sanierungsgesamtplan für das am
31. Dezember 2007 abgelaufene Jahr und über die Rech-
nungsabschlüsse der Fonds und Programme der Vereinten
Nationen für die am 31. Dezember 2007 abgelaufene
Finanzperiode18 und nimmt außerdem Kenntnis von der ver-
besserten Umsetzungsquote der Empfehlungen;

11. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der
Fonds und Programme der Vereinten Nationen erneut, für die
vollständige und rasche Umsetzung der Empfehlungen des
Rates der Rechnungsprüfer und der entsprechenden Empfeh-
lungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen zu sorgen und die Programmleiter für die
Nichtumsetzung der Empfehlungen rechenschaftspflichtig zu
machen;

12. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten
über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rech-
nungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten Natio-
nen sowie zu den Rechnungsabschlüssen ihrer Fonds und
Programme eine umfassende Erklärung für die Verzögerun-
gen bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates zu lie-
fern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umgesetz-
ten Empfehlungen mindestens zwei Jahre alt sind;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, in künftigen
Berichten den voraussichtlichen Zeitrahmen für die Umset-
zung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer, die
Prioritäten für ihre Umsetzung und die rechenschaftspflichti-
gen Amtsträger anzugeben.

RESOLUTION 63/247

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/611,
Ziff. 7).

63/247. Programmplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom 21. De-
zember 1982, 38/227 A vom 20. Dezember 1983, 41/213 vom
19. Dezember 1986, 55/234 vom 23. Dezember 2000, 56/253
vom 24. Dezember 2001, 57/282 vom 20. Dezember 2002,

15 Ebd., Supplement No. 5K (A/63/5/Add.11).
16 Ebd., Supplement No. 5L (A/63/5/Add.12).
17 Siehe A/63/169.
18 A/63/327 und Add.1.
19 A/63/474.
20 Resolution 3357 (XXIX), Anlage.
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58/268 und 58/269 vom 23. Dezember 2003, 59/275 vom
23. Dezember 2004, 60/257 vom 8. Mai 2006, 61/235 vom
22. Dezember 2006 und 62/224 vom 22. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf das in der Anlage zu der Resolu-
tion 2008 (LX) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 14. Mai
1976 beschriebene Mandat des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses,

nach Behandlung des Berichts des Programm- und Koor-
dinierungsausschusses über seine achtundvierzigste Ta-
gung21, des Entwurfs des strategischen Rahmens für den Zeit-
raum 2010-2011: Erster Teil: Rahmenplan22 und Zweiter Teil:
Zweijahres-Programmplan23 und des Berichts des Generalse-
kretärs über den Programmvollzug der Vereinten Nationen
für den Zweijahreszeitraum 2006-200724,

1. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuss
in Kapitel II Abschnitt A seines Berichts über seine achtund-
vierzigste Tagung21 zum Programmvollzug der Vereinten Na-
tionen für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 und in Kapi-
tel II Abschnitt B zum Entwurf des Zweijahres-Programm-
plans für den Zeitraum 2010-2011 unterbreitet hat;

2. beschließt, dass für den Zeitraum 2010-2011 folgen-
de Prioritäten gelten:

a) Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums
und einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung und den
jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen;

b) Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit;

c) Entwicklung Afrikas;

d) Förderung der Menschenrechte;

e) wirksame Koordinierung der humanitären Hilfs-
maßnahmen;

f) Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts;

g) Abrüstung;

h) Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen;

3. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Na-
tionen das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist, entsprechend den
Mandaten der beschlussfassenden Organe;

4. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an
der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühesten Zeitpunkt

an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen
müssen;

5. ersucht den Generalsekretär, den Entwurf des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2010-2011
auf der Grundlage der genannten Prioritäten und des in dieser
Resolution beschlossenen Zweijahres-Programmplans zu er-
stellen;

6. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuss
in Kapitel II Abschnitt C seines Berichts zur Evaluierung, in
Kapitel III Abschnitt A zum jährlichen Übersichtsbericht des
Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, in Kapitel III Abschnitt B zur
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas und in Ka-
pitel IV zur Verbesserung der Arbeitsmethoden und Verfah-
ren des Ausschusses im Rahmen seines Mandats unterbreitet
hat;

7. bekräftigt die Rolle des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses bei der Überwachung und Evaluierung und
verweist auf Ziffer 11 ihrer Resolution 62/224;

8. erkennt an, wie wichtig es ist, den logischen Rah-
men fortlaufend zu verbessern, und ermutigt in dieser Hin-
sicht die Programmleiter, die qualitativen Aspekte der Zieler-
reichungsindikatoren weiter zu verbessern, um eine bessere
Evaluierung der Ergebnisse zu ermöglichen, eingedenk des-
sen, wie wichtig es ist, die Indikatoren so zu definieren, dass
ihre klare Messbarkeit gewährleistet ist;

9. bekräftigt die Rolle des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses als des wichtigsten Nebenorgans der Gene-
ralversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats für Pla-
nung, Programmierung und Koordinierung, verweist auf Ar-
tikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestimmungen für die
Programmplanung, die Programmaspekte des Haushalts, die
Überwachung der Programmdurchführung und die Evaluie-
rungsmethoden25 und hebt hervor, dass der Programm- und
Koordinierungsausschuss seine Koordinierungsrolle ausbau-
en soll, um die Effizienz und Wirksamkeit der Planung zu
steigern und so auch weiterhin die rechtzeitige Durchführung
der Maßnahmen der Organisation zu gewährleisten sowie
diesbezügliche Doppelarbeit und Redundanzen zu vermei-
den;

10. begrüßt die Fortschritte des Programm- und Koordi-
nierungsausschusses bei der Verbesserung seiner Arbeitsme-
thoden und Verfahren im Rahmen seines Mandats sowie den
Beschluss des Ausschusses, mit der Angelegenheit befasst zu
bleiben.

RESOLUTION 63/248

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/638,
Ziff. 6). 

21 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 16 (A/63/16).
22 A/63/6 (Part one).
23 A/63/6 (Prog. 1-16, 17 und Corr.1, 18-22, 23 und Corr.1 und 24-27).
24 A/63/70. 25 ST/SGB/2000/8.


